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I.
Gewaltbetroffenen Frauen muss ein leicht zugängli
ches, unentgeldiches Informationsangebot zur Verfü
gung stehen, das qualifiziert über Hilfen und Schritte
Auskunft gibt, die es der Frau ermöglichen, sich und
Ihre Kinder zu schützen und frühzeitig eine gewalt
tätige Beziehung zu verlassen (Clearing-Stelle). Die
Qualität derAuskünfte muss durch spezielle und frau
enspezifische Fortbildungen gewährleistet werden, die
sowoW die psycho-sozialen als auch die rechdichen
Aspekte umfasst.

In den meisten von uns untersuchten Ländern wer
den solche Informationen durch die Frauenhäuser
und Familien- und Frauenberatungsstellen bereit ge
stellt. Dies ist aus unserer Sicht ungenügend:
• Der Schutz der körperlichen Integrität und der

Menschenwürde von Frauen ist eine staatliche
Aufgabe. Es kann deshalb nicht nur privaten In
itiativen überlassen sein, ob Frauen die nötigen
Informationen zugänglich sind oder nicht.

• Wenn der Staat sich zur Erfüllung seiner Aufga
ben aufprivate Organisationen stützt, dann muss
er mindestens deren Finanzierung sicherstellen 
und zwar auf einer klaren rechtlichen Grundlage
um das autonome Fortbestehen der Projekte zu
gewährleisten.

• Gewaltbetroffene Frauen habenAnspruch aufum
fassende, richtige und ihrer persönlichen Lage an
gemessene Beratung und Auskünfte (hauptsäch
lich vonseiten von Frauen). Unrichtige und unge
nügende Informationen tragen zur Perpetuierung
der Gewaltverhältnisse über die Frauen bei. Wer
einen besseren Schutz von Frauen und Kindern
vor männlicher Gewalt will, muss es sich deshalb
zurAufgabe machen, den Frauen die bestmögliche
Information und Beratung anzubieten, um den
Zirkel der Gewalt zu durchbrechen.

In Österteich sind mit den flächendeckenden Interven
tionsstellen wichtige, spezialisierte Anlaufstellen ge
schaffen worden; in anderen Ländern (Italien, Spanien,
DeutseWand) zeigt die Praxis, dass die Strukturen für
die Betroffenen unübersichtlich sind und die Qualität
der Auskünfte - bezogen auf die Spezifika männlicher
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Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich - nicht si
chergestellt ist. Zudem funktioniert das net-working
und das (ftauen)-spezifische Training von den verschie
denen Instanzen, die bei Gewalt gegen Frauen eingrei
fen (können), z.B. Sicherheits-, medizinische und sozia
le Behörden, von Land zu Land in verschiedenem Aus
maß, mit entsprechend großen Unterschieden in den
Ergebnissen der konkreten Hilfeleistungen.

11.
Männliche Gewalt gegen Frauen erfordert eine un
mittelbare und eindeutige gesellschaftliche Reakti
on. Maßstab ist die Menschenwürde und die Integri
tät der gewaltbetroffenen Frauen sowie die Verant
wortungsübernahme durch den gewalttätigen Mann.

Vorbildlich ist das österreichische Gewaltschutz
gesetz, das in Form der Wegweisung eine schnelle Re
aktion erlaubt, die am Schutz der Frauen vor weiteren
Übergriffen ansetzt und die Verantwortlichkeit des
gewalttätigen Mannes hervorhebt.

In den anderen Ländern ist kein durchgängiges
Interventionskonzept festzustellen:
• in vielen Ländern ist eine Zuweisung nur für die

eheliche Wohnung vorgesehen (Luxemburg,
DeutseWand, Italien); wobei diese oft an das Sorge
recht minderjähriger Kinder gebunden ist, also
nicht für Ehefrauen alleine (Italien z.B.); nicht
verheiratete Paare genießen keinen oder geringeren
Schutz;

• zudem sind die Interventionszuständigkeiten
zwischen polizei-, zivil- und strafrechtlichen In
stanzen zersplittert.

Solange Gewaltbetroffene keine Klarheit haben, was
zu ihrem Schutz unternommen wird, solange staatli
che Reaktionen auf sich warten lassen, sind auch die
Chancen gering, dass sich Gewaltbetroffene - im Ver
trauen aufden gesellschaftlichen Schutz - aus Gewalt
beziehungen befreien können. Dies darf dann aber
nicht ihnen, sondern muss der staatlichen Reaktion
zum Vorwurf gemacht werden.

111.
Besonders wichtig erscheint uns deshalb, dass ein ab
gestimmtes Interventionskonzept erarbeitet wird,
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